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MITTELTHURINGEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts
STRUKTURAUSSCHUSS

Beschluss-Nr. STA 15/06/22 vom 04.04.2022
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die

im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Planfeststellung der Höchst
spannungsleitung Pulgar - Vieselbach (Vorhaben 13), Abschnitt Mitte
(Geußnitz - Bad Sulza)

Mit Schreiben vom 14.02.2022 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) gemäß§ 22 Abs. 2 Netzaus
baubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) vom 28. Juli 2011 (BGBI. IS. 1690), zu
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 298), der RPG die
Gelegenheit gegeben, im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung der Anhörung zur
Planfeststellung für die 380kV-Freileitung Pulgar-Vieselbach (BBPIG - Vorhaben Nr. 13), Abschnitt
Mitte (Geußnitz - Bad Sulza) eine Stellungnahme abzugeben. Im bestätigten Netzentwicklungs
plan Strom 2030 (NEP 2030) von 2019 wird das Vorhaben unter der Nr. P38 - Netzverstärkung
Pulgar-Vieselbach geführt und fand auf dieser Basis Eingang in das Bundesbedarfsplangesetz
(BBPIG) als Vorhaben Nr. 13. Damit ist die Planrechtfertigung für dieses Vorhaben abschließend
festgestellt.
Mit der Gesamtplanung des Streckenabschnittes Pulgar-Vieselbach bereitet 50Hertz als Vorha
benträger die Erhöhung der Übertragungskapazität für die Bestandsleitung zwischen Pulgar im
Freistaaten Sachsen und Vieselbach in Thüringen als Ersatzneubau der bestehenden Leitung vor.
Es ist vorgesehen, die vorhandene 380-kV-Freileitung durch einen 380-kV-Freileitungsneubau (Er
satzneubau mit Hochstrombeseilung) zu verstärken. Nach Inbetriebnahme der Neubauleitung wird
die Bestandsleitung zurückgebaut. Durch die Netzverstärkung soll die Übertragungsleistung der
gesamten 380-kV-Freileitung um ca. 40 % gesteigert werden.
Im Jahr 2017 hat 50Hertz gemäß § 6 NABEG zum o. g. Vorhaben bei der BNetzA einen Antrag
auf Bundesfachplanung gestellt. Hierfür wurde das o. g. Vorhaben in drei Abschnitte aufgeteilt
(Ost, Mitte und West). Der Strukturausschuss bzw. die Planungsversammlung haben im Rahmen
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung abschnittsübergreifend (Gesamtstrecke, s. Beschluss
Nr. STA 07/01/17 vom 24.04.2017) sowie im Rahmen der Beteiligung zu dem Teilabschnitt Mitte
(Geußnitz - Schkölen - Bad Sulza, s. Beschluss-Nr. STA 10/01/19 vom 01.03.2019) und dem Teil
abschnitt West (Bad Sulza - Vieselbach, s. Beschluss-Nr. PLV 41/04/19 vom 12.09.2019) bereits
Stellungnahmen abgegeben (der Teilabschnitt Ost (Pulgar - Geußnitz) liegt nicht in der Planungs
region Mittelthüringen).
In der o. g. Stellungnahme vom 01.03.2019 hat sich der Strukturausschuss im Bereich Camburg
Schmiedehausen für den Trassenverlauf der Bestandstrasse ausgesprochen und dabei im Be
reich des Vorbehaltsgebiets Freiraumsicherung fs-55 westlich der Landesstraße L 2158 und öst
lich der Ziegeleistraße (Bad Sulza) für eine Umbeseilung oder einen Ersatzneubau südlich der
Bestandsleitung. Beide Anregungen sind Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens, insbeson
dere letztere als Alternativtrasse F2. Der Hinweis, im Bereich westlich der Bahnlinie Weimar
Naumburg bis zum westlichen Ende des Leitungsabschnitts die Umbeseilung oder einen Ersatz
neubau nördlich der bestehenden Leitung vorzunehmen, ist hingegen nicht in das vorliegende
Planfeststellungsverfahren übernommen worden.
Am 14.01.2020 hat 50 Hertz einen Antrag auf Planfeststellung gemäß §.19 NABEG bei der BNetzA
für das Gesamtvorhaben gestellt und am. 27.02.2020 in Apolda eine öffentliche Antragskonferenz
durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Antragskonferenz hat die BNetzA am
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30.04.2020 den Untersuchungsrahmen festgelegt, in dem der Inhalt der vom Vorhabenträger zu
ergänzenden Unterlagen gemäß§ 21 NABEG für die Planfeststellung bestimmt wurde. Diese Un
terlagen wurden der BNetzA vorgelegt und am 31.01.2022 gemäß§ 21 Abs.5 NABEG für vollstän
dig erklärt. Sie setzen sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
A) Erläuterungsbericht
B) Übersichtskarten
C) Masttabelle mit Masthöhen/ Prinzipzeichnungen der technischen Anlagen
D) Lage- und Rechtserwerbspläne/ Rechtserwerbsverzeichnis
E) Profilpläne/ Kreuzungs- und Bauwerksverzeichnis
F) Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte gem. 26. BlmSchV
G) Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen der TA Lärm und der AW Baulärm
H) UVP-Bericht
I) Landschaftspflegerischer Begleitplan
J) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
K) Natura 2000 - Vor- und Verträglichkeitsprüfungen/ Ergebnisberichte Kartierungen
L) Forstrechtliche Unterlage
M) Wasserrechtliche Unterlage
Auf der Grundlage dieser Unterlagen für das Anhörungsverfahren im Rahmen der Planfeststellung
hat der Strukturausschuss der RPG das Vorhaben beraten und fasst folgenden Beschluss:

Dem Vorhaben wird in der vorgelegten Form bei Bevorzugung der Alternativtrasse F2 zu
gestimmt. Zur weiteren Verringerung möglicher Beeinträchtigungen wird angeregt, die Al
ternativtrasse F2 etwas weiter südlich über das Mattigtal zu führen.

Begründung:

Die überwiegend 1982 errichtete Bestandsleitung Pulgar-Vieselbach besitzt im Abschnitt Mitte 90
Masten und eine Länge von etwa 41 km. Der beantragte Freileitungsverlauf berührt in Mittelthü
ringen die Städte und Gemeinden Bad Sulza, Schmiedehausen und Niedertrebra mit einer Ge
samtquerungslänge von 5,5 km zwischen den Masten Nr. 144 (im Grenzbereich Ostthüringen) und
Nr. 155 südlich Bad Sulza. Die Bestandsmasten zwischen Mast Nr. 146 und Mast Nr. 155 wurden
in den Jahren 2013, 2015 bzw. 2018 erneuert und entsprechen damit bereits den aktuell geltenden
Anforderungen nach DIN EN 50341. Für diesen Abschnitt ab Mast Nr. 149 enthalten die Verfah
rensunterlagen auch die Alternative F2. Sie verläuft ca. 160 m südlich und parallel der Bestands
leitung (Alternative F1 ). •
Der Alternativenvergleich ergibt unter umweltfachlichen Gesichtspunkten eine Favorisierung der
Alternative F1. Ansonsten ergeben sich keine Unterschiede bzw. Vorteile der Alternative F2 für
das Schutzgut Mensch. Die für den Vorzugsvorschlag wesentlichen umweltrelevanten Gesichts
punkte werden in den Unterlagen folgendermaßen diskutiert:
1. Schutzgut Tiere
Im Vergleich zur Alternative F1 werden bei Umsetzung der Alternative F2 zusätzliche Maßnah
men für die Haselmaus und für Vögel erforderlich. Insgesamt ist aus artenschutzrechtlicher
Sicht die Alternative F1 (Umbeseilung) daher leicht vorzugswürdig."
Die Unterschiede werden als nur gering entscheidungserheblich bewertet.

2. Schutzgut Pflanzen:
Die baubedingte Inanspruchnahme von Baumgruppen (Einkürzung und Verlust der Biotopfunk
tion) ist bei F2höher. „Für die Alternative F2 ergeben sich zusätzliche erhebliche Beeinträchti
gungen durch die Überspannung von zwei Waldflächen. Um die Waldflächen überspannen zu
können, gelten Aufwuchshöhenbeschränkungen für die betroffenen Waldflächen, sie müssen
daher regelmäßig eingekürzt werden."
Die Unterschiede werden jedoch als nur gering entscheidungserheblich bewertet.

3. Schutzgut Wasser:
Für die Alternative F2 ist ein Provisorium mit mindestens einem Mast im Überschwemmungs
bereich der Ilm erforderlich. Erhebliche Beeinträchtigungen durch die baubedingte Verände
rung des Grundwassers bzw. der Standortbedingungen grundwassernaher Standorte durch
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den temporären Mast sind durch geeignete Maßnahmen vermeidbar. Störungen des Hochwas
serabflusses und Reduzierung von Hochwasserrückhalteräumen durch den Provisoriumsmast
sind möglich und erheblich nachteilige Auswirkungen damit nicht auszuschließen. Hiermit
würde ein Zulassungshindernis bestehen. Im Vergleich der beiden Alternativen F1 und F2 stellt
sich demnach die Alternative F 1im Schutzgut Wasser als günstiger dar."
Diese Einschätzung wird an anderer Stelle näher erläutert:
Die Errichtung von Anlagen, die den Hochwasserabfluss behindern, ist in diesen Gebieten
untersagt. Gemäß Urteil des BVerwG vom 26.06.2019 (BVerWG 4 A 5.18) wird der Hochwas
serabfluss durch Freileitungsmaste in der Regel nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt, eine
Erteilung eines Ausnahmeantrags nach § 78 Abs. 3 ist daher grundsätzlich möglich. Allerdings
kann gemäß Urteil des BVerwG nicht ohne weiteres eine Bagatellgrenze angesetzt werden. Es
bedarf weiterer Ausführungen, die darlegen, dass der Hochwasserabfluss nicht oder nur unwe
sentlich beeinträchtigt wird. Solche Berechnungen liegen in diesem Fall nicht vor und sind auch
nicht vorgesehen, da mit der Alternative F1 eine Alternative vorliegt, die sich im Vergleich zu
F2 als günstiger darstellt. Die Alternative F2 ist somit ohne Vorliegen eines Gutachtens zur
Darlegung der Nicht-Behinderung des Hochwasserabflusses unzulässig. Da jedoch davon aus
zugehen_ist, dass der Hochwasserabfluss nicht beeinträchtigt wird,_ wird die_Alternatiye auf
grund dieses Aspekts nicht als unzulässig, sondern lediglich als erheblich nachteilig eingestuft.
Somit bleibt eine Vergleichbarkeit gewahrt und die Alternative wird nicht aus rechtlichen Grün-
den zurückgestellt. ... Es entstehen erheblich nachteilige Umweltauswirkungen"

4. Schutzgut Landschaft:
„Beide Alternativen führen im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft zu Sichtbetroffenheiten in
Landschaftsbildräumen mit hoher Konfliktintensität. Es sind bei beiden Alternativen die gleichen
Landschaftsbildräume betroffen, jedoch fällt die Betroffenheit bei der Alternative F2 (Südumge
hung) etwas höher aus. Gleichzeitig bedingt der bei der Alternative F2 vorgesehene Rückbau
der Bestandstrasse keine erhebliche Aufwertung des Landschaftsbildes. Der Verlust an land
schaftsbildprägenden Gehölzen fällt bei der Alternative F2 ebenfalls höher aus."
Auch hier werden die Unterschiede als nur gering entscheidungsrelevant bewertet.

Bis auf das Schutzgut Wasser werden alle Unterschiede zwischen den beiden Alternativen als nur
gering entscheidungserheblich bewertet werden. Wesentlicher Konfliktpunkt sind dabei die zu
überspannenden Gehölze im Brühlgrund. Der gegenwärtig vorgesehene Überspannungsbereich
kann mit der vorgeschlagenen Verschiebung nach Süden verkleinert werden, wenn die Leitung
aus dem Bereich des Brühlgrundes, den sie in seinem ostlichen Verlauf länger parallel überspannt,
durch eine direkte und damit wesentlich kürzere Querung des Mattigtales entsprechend verscho
ben wird. In diesem Bereich stehen die Masten zwar ein wenig höher, entschärfen damit aber die
Situation für den Gehölzbestand.
Als nicht berechtigt wird die Bewertung des Schutzgutes Wasser betrachtet. Hier stellt allein die
Tatsache, dass kein Gutachten für die Einschätzung vorliegt, ob ein provisorischer Mast, der nach
kurzer Zeit wieder zurückgebaut wird, zu Störungen des Hochwasserabflusses und Reduzierung
von Hochwasserrückhalteräumen führt, einen erheblichen Nachteil dar. Ein solches Gutachten
vorzulegen, wäre tatsächlich Aufgabe des Vorhabenträgers und sicher nicht problematisch gewe
sen. Stattdessen wird dieser Umstand als erheblich nachteilige Umweltauswirkung eingestuft und
mit dem Argument untersetzt, dass es ja die andere Alternative gäbe, die dieses Problem nicht
aufweist und hinsichtlich der Umweltbelange sowieso besser sei (s. unterstrichene Zitatpassagen).
In diesem Sinne fällt auch bei den übrigen Umweltbelangen eine schwer nachzuvollziehende Ar
gumentationsführung auf. So lässt sich weder auf den vorliegenden Karten noch auf aktuellen
Luftbildern nachvollziehen, wo sich tatsächlich die im Text genannten zwei Waldgebiete befinden
(s. 1.). In ähnlicher Weise wird für das Schutzgut Landschaft lediglich formuliert, dass die Betrof
fenheit bei der Alternative F2 ,,etwas höher" ausfalle, ohne dass diese Aussage in irgendeiner
Weise näher begründet wird. Es bleibt zudem die Frage, ob die Nichtrealisierung von F2 der Al
ternative F1 ebenfalls nicht als Aufwertungsmöglichkeit für das Landschaftsbild negativ zugerech
net wird.
In Anbetracht dieser Auswertung der vorgelegten Unterlagen sowie unter Hinzuziehung der Mög
lichkeit, die Konflikte durch eine geeignete Verschiebung der Alternative F2 nach Süden weiter zu



STA 1 5/06/22
Seite 4

verringern, und nicht zuletzt hinsichtlich der deutlich und tatsächlich objektiv positiven Auswirkun
gen der Alternative F2 auf das Schutzgut Mensch bestätigt sich die Stellungnahme, die der Struk
turausschuss der RPG unter der Beschluss-Nr. STA 10/01/19 bereits im Rahmen der Bundesfach
planung zu diesem Abschnitt Mitte des Vorhabens Nr. 13 abgegeben hat. Sie kann daher an dieser
Stelle aus den dargelegten Gründen erneut unterstrichen werden.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 7
Anwesende Stimmberichtigte: 6
Zustimmung: 6
Gegenstimmen: 0
Enthaltung: 0


